
BEKANNTMACHUNG

Ein Papiertonnenvolumen von 15 l / Einwohner / Woche, aufgerundet auf das
nächstgrößere verfügbare Behältervolumen, wird gebührenfrei bereitgestellt.

3. Die Gebührensätze für die zur Nutzung durch Abfallbesitzer und -erzeu-
ger aus sonstigen Herkunftsbereichen für Abfälle zur Beseitigung be-
stimmten Abfallbehälter betragen bei Leerung gemäß § 15 der Abfallsat-
zung:

je Behälter
jährlich €

bei Abfuhrrhythmus

wöchentlich vierzehntägig vierwöchentlich

60 l Umleerbehälter --- 81,12 40,56

90 l Umleerbehälter --- 121,56 ---

120 l Umleerbehälter --- 162,12 ---

240 l Umleerbehälter --- 324,24 ---

770 l Umleerbehälter 2.181,96 1.040,40 ---

1.100 l Umleerbehälter 3.073,68 1.486,20 ---

2.500 l Umleerbehälter 6.856,80 3.377,88 1.688,88

5.000 l Umleerbehälter 13.612,44 6.755,64 3.377,88

10.000 l Absetzcontainer 27.123,84 13.511,28 6.755,64

30.000 l Abrollcontainer 81.169,08 40.533,96 20.266,902

10.000 l Presscontainer 40.635,12 20.266,92 10.133,52

20.000 l Presscontainer 81.169,08 40.533,96 20.266,92

4. Die Gebührensätze für die zur Nutzung durch Abfallbesitzer und -erzeu-
ger aus sonstigen Herkunftsbereichen bestimmten Abfallbehälter für
kompostierbare organische Abfälle betragen bei Leerung gemäß § 16 der
Abfallsatzung:

je Behälter
jährlich €

bei Abfuhrrhythmus

wöchentlich vierzehntägig

120 l Biotonne 349,92 124,32

240 l Biotonne 598,56 248,76

6. Beginnt oder endet die Gebührenpflicht im Laufe des Kalenderjahres,
beträgt die Gebühr für jeden Monat, für den Abfallbehälter bereitgestellt
oder sonst vorhanden sind und genutzt werden, 1/12 der Jahresgebühr.
Die Gebühr für den einmalig nutzbaren 70 l Restmüllsack beträgt 8,70 €.

§ 2
§ 4 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
„Im Falle der Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für die Bio-
tonne nach § 8 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Bergisch
Gladbach oder einer Volumenreduzierung endet die Gebührenpflicht mit dem
Ende des Monats, in dem der Feststellungs- oder Genehmigungsbescheid be-
kanntgegeben wird, frühestens jedoch mit dem Ende des Monats, in dem der
Abfallbehälter zurückgegeben bzw. abgeholt wird.“

II. Diese XXIV. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Ge-
bühren für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung in der Stadt
Bergisch Gladbach (Abfallgebührensatzung) in der Fassung der XXIV.
Nachtragssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann ge-
mäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten

seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-

anstandet
oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Diese öffentliche Bekanntmachung wird gemäß § 27a Absatz 1 VwVfG NRW
zusätzlich im Internet auf der Internetseite https://www.bergischgladbach.de/
bekanntmachungen.aspx veröffentlicht, worauf hiermit gemäß § 27a Absatz 2
VwVfG NRW hingewiesen wird.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt
gemacht.

Bergisch Gladbach, den 14.12.2022

Frank Stein
Bürgermeister

Der Bürgermeister

XVII. Nachtragssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung und die
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der Stadt Bergisch Gladbach

(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)

Aufgrund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S.666), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV NRW S.490), der
§§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NW)
vom 18.12.1975 (GV NRW S. 706, 1976 S.12), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV NRW S.868) und der §§ 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969
(GV NRW S.712), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19. Dezember 2019
(GV. NRW. S. 1029) hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach in seiner Sitzung am
13.12.2022 folgende XVII. Nachtragssatzung zur Satzung über die Straßenrei-
nigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der Stadt Bergisch
Gladbach vom 14.12.2006 beschlossen:

I. Die Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßen-
reinigungsgebühren der Stadt Bergisch Gladbach (Straßenreinigungs-
und Gebührensatzung) in der Fassung der XVI. Nachtragssatzung wird
wie folgt geändert:

§ 1
In § 1 Absatz 3 4. Spiegelstrichwerden die Angaben „325/326 StVO“ durch die
Angaben „325.1 und 325.2 StVO“ und die Angaben „242/243 StVO“ durch die
Angaben „242.1 und 242.2 StVO“ ersetzt.

§ 2
In § 6 Absatz 2 wird Satz 3 zu Satz 4 und folgender Satz 3 neu eingefügt:
„Grenzt eine Seite nur teilweise an die Straße oder ist sie ihr nur teilweise zu-
gewandt, so werden die Frontlängen zugrunde gelegt, die sich bei gedachten
Verlängerungen der Straße in gerader Linie ergeben würden.“

In § 6 – Gebührenmaßstab und Gebührensatz – erhält Absatz 4 folgende
Fassung:
Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt jährlich:

- in Reinigungsklasse S1: 1,53 Euro
- in Reinigungsklasse W1: 2,61 Euro
- in Reinigungsklasse W2: 2,17 Euro
- in Reinigungsklasse W3: 1,08 Euro
- in Reinigungsklasse W4: 0,64 Euro
- in Reinigungsklasse I 1: 40,60 Euro
- in Reinigungsklasse I 2: 15,73 Euro

§ 3
In § 8 Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt:
„Der Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebüh-
renpflicht während eines Kalenderjahres der Restteil des Jahres.“

§ 4
In § 8 Absatz 2 Satz 4wird nach den Wörtern „bis zum Ablauf eines Monats
nach“ das Wort „Bekanntgabe“ eingefügt.

§ 5
§ 8 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„Die Benutzungsgebühr wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und
vor Ablauf des Erhebungszeitraums als Vorauszahlung erhoben. Sie wird am
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden Jahres zu je 1/4 der Jahresgebühr
fällig, sofern in dem Bescheid nichts Abweichendes geregelt ist. Die Gebühr
kann zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden.“

II. Diese XVII. Nachtragssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der Stadt Bergisch
Gladbach (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) tritt am 01.01.2023
in Kraft.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann ge-
mäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher

beanstandet
oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Diese öffentliche Bekanntmachung wird gemäß § 27a Absatz 1 VwVfG NRW
zusätzlich im Internet auf der Internetseite https://www.bergischgladbach.de/
bekanntmachungen.aspx veröffentlicht, worauf hiermit gemäß § 27a Absatz 2
VwVfG NRW hingewiesen wird.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt
gemacht.

Bergisch Gladbach, den 14.12.2022

Frank Stein
Bürgermeister
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Fahrrad-Spendemacht Freude
Bedienstete der Kreispolizei unterstützen die Einrichtung „GuteHand“ in Kürten

Bergische Schönheiten
imDoppelpack
Mit demMemoryspiel „Bergisches Land“
kann man die Region entdeckenSpende 14 Fahrräder und ein

Einrad: Als die Beamtinnen und
BeamtenderKreispolizeiRhein-
Berg ihre Unterstützungsaktion
für das Kinderdorf „Die Gute
Hand“ in Kürten-Biesfeld star-
teten, war die Spendenbereit-
schaft gewaltig.
Über die Pressestelle, in Per-

son von Sonja Steinberger und
Carina Höfelmanns, hatte die
Polizei eine Abfrage unter Kol-
legenundKolleginnengestartet:
Wer kanneinFahrrad entbehren
und es der „Guten Hand“ zur
Verfügung stellen? „Das ist ein
wirklich tolles Ergebnis“, lobte
auch Landrat Stephan Santel-
mannbei derÜbergabederFahr-
räder. Eine Geldspende über
35 Euro sowie einGutscheinvon
50 Euro, beides für Reparatur-
werkzeug gedacht, machten das
Geschenk für die Kinder aus
Biesfeld richtig rund. Damit
auch alles verkehrssicher ist,
berichtet Sonja Orbons aus der
Präventionsabteilung der Kreis-
polizei, seien alle Räder vor der
Übergabe umfassend durchge-
checkt worden.
Dass das Geschenk bestens

ankommt, bestätigten Einrich-
tungsleiterin Petra Beckmann,
Christoph Ahlborn als Vor-
standsvorsitzender der Träger-
stiftung „Die Gute Hand“ und
Catja Teicher, Leiterin der Öf-
fentlichkeitsarbeit. Nicht alle
Kinder hätten den finanziellen

Hintergrund, um sich ein Rad
zu leisten, sagte Petra Beck-
mann. Die gespendeten Räder
seien ausschließlich für die Kin-
der gedacht, die in der Einrich-
tung in Biesfeld lebten und be-
treut würden, insgesamt ein
Kreis von 200 Heranwachsen-
den. „Einige Räder werden wir
zumAusleihen nehmen, ein
paar auch an Kinder geben, die
permanent in Biesfeld leben“,
berichtet Beckmann. Die Ein-
richtungsleiterin sah schon in
Gedanken die Kinder auf dem
Gelände herumfahren, nach

dem Einbau einer Zufahrts-
schranke habe sich der Auto-
verkehr im Kinderdorf ja zum
Glück stark reduziert. Nach wie
vor erschwere die Pandemie
aber das pädagogische Arbeiten
mitdenSchützlingen. Imnächs-
ten Frühjahr hofften alle Betei-
ligten auf Normalität.
Wie der Gute-Hand-Leiter

Ahlborn berichtete, komme die
Spendeauchauseinemweiteren
Grund wie gerufen: Im Frühjahr
2023 soll erstmals eine kleine
Radwerkstatt in der „Guten
Hand“ eingerichtet werden. Mit

den vonder Polizei gespendeten
Rädern gebe es einen guten
Grundstock für den Start des
Projekts. Für das Projekt wird
eine Grillhütte auf demGelände
der „Guten Hand“ umgebaut.
Für die Beamten der Kreis-

polizei Rhein-Berg war dies be-
reits ihre dritte Radspende: In
den vergangenen Jahren hatten
sie das Kinder- und Jugenddorf
Bethanien in Refrath und die
KinderheimMaria Schutz in
Overath unterstützt.

CLAUS BOELEN-THEILE

Bei der Radübergabe: Einrichtungsleiterin Petra Beckmann, Christoph Ahlborn, Vorstandsvorsitzender
der„GutenHand“, SonjaOrbons von der Kreispolizei und Landrat Stephan Santelmann. Foto: Arlinghaus

GeschenkPärchen findenund
dabei die heimische Region ent-
decken: DasMemoryspiel „Ber-
gisches Land“, erschienen im
VerlagKlaes-Regio (16,95Euro),
bringt Ratespaßmit 80 Spiel-
karten– und alsWeihnachts-
geschenk in letzter Minute ist
es ebenfalls geeignet. Schön in
Szene gesetzt sind unter ande-
rem das Bensberger Schloss,
Haus Eulenbroich in Rösrath,
Gut Eichthal in Overath, der
Altenberger Dom und das Lind-
larer Freilichtmuseum. Die Bil-
derentdeckungsreise geht bis
nach Hilden, Gummersbach,
Haan,Wülfrath und Ratingen,
oft sind es historische Gebäude,
die vorgestellt werden. Natür-
lich fehlen auch nicht die

Müngstener Eisenbahnbrücke
in SolingenunddieWuppertaler
Schwebebahn, zwei der belieb-
testen Ausflugsziele hierzulan-
de. Auch für alle Neubürger, die
das Bergische Land noch nicht
so gut kennen, ist das Memo-
ryspiel eine gute Empfehlung,
auch für kleine Trips zumWo-
chenende. Undmanmuss ja
nicht gleichmit allen 40 Paaren
(80Karten) anfangen zu spielen.
Auchmit der Hälfte gelingt ein
unterhaltsamer Spieleabend.
Erhältlich ist das Memoryspiel
über das Internet (https://kla-
es-regio.com) oder in der Buch-
handlung Bücherwolf in Kürten,
ImWinkel 5a.

CLAUS BOELEN-THEILE

80 Karten, 40 Pärchen, hat das bergischeMemory. Foto: Arlinghaus


